
Der Tarif ist kein Qualitätsinstrument

Zum Leserbrief «Qualitätssicherung» [1]
Die Bedeutung der Qualitätssicherung ist 
 unbestritten. Instrumente sind deshalb zahl
reich vorhanden. Auch wenn der Begriff der 
qualitativen Dignität das insinuiert: Der Tarif 
gehört nicht dazu. Die qualitative Dignität 
 bestimmt nämlich nicht darüber, was ein 
Arzt in seiner Praxis tatsächlich tut oder lässt, 
sondern regelt lediglich die Abrechnungs
berechtigung. In welcher Qualität die in Rech
nung gestellten Leistungen erbracht werden, 
darüber sagt sie nichts aus. Die qualitative 
 Dignität in ihrer jetzigen Form und Anwen
dung kann also allein kein hinreichendes Kri
terium für Qualität sein. Wir Ärzte sind gut 
beraten, eigenverantwortlich nur das zu tun, 
was wir können und worin wir uns adäquat 
fortbilden. 
Selbstverständlich kann nicht jeder Arzt jede 
Leistung in gleicher Qualität erbringen. Jeder 
hat sich in seinem Fach weitergebildet und 
spezialisiert und hält die Qualität mit regel
mässiger Fortbildung aufrecht. Qualitative 
Abgrenzungen können deshalb durchaus sinn
voll sein. So wie nur der entsprechend weiter
gebildete Chirurg einen komplizierten chirur
gischen Eingriff vornehmen kann, kann nur 
der gleichermassen gut weitergebildete Fach
arzt für Allgemeine Innere Medizin zum Bei
spiel die Triage beim multimorbiden Patien
ten in der geforderten Qualität vornehmen. 
Anzunehmen, dass jeder Facharzt wie selbst
verständlich Leistungen der Grundversorger 
durchführen kann, ist falsch. Wenn es denn 
im neuen Tarif Abgrenzungen gibt, so muss 
dies endlich auch für die Grundversorger der 
Fall sein. Unterschiedliche Facharzttitel füh
ren zu unterschiedlichen Fähigkeiten. Qua
lität darf sich dabei durchaus auf den Tarif 
auswirken. Nur müssten wir uns dann über 
die Kriterien einig werden.
Dass die qualitativen Dignitäten im gelten 
den TARMED übrigens viel mehr mit mone
tären als mit Qualitätsüberlegungen zu tun 
haben, zeigt die Tatsache, dass sie so eng mit 

den quantitativen Dignitäten verknüpft sind. 
Gäbe es zwischen qualitativer und quantitati
ver Dignität nicht einen Zusammenhang und 
wäre das Referenzeinkommen für alle Fach
richtungen tatsächlich gleich, würden sich 
die aktuell Begünstigten nicht so schwer tun, 
sie endlich zugunsten der Tarifrevision aus 
der Hand zu geben. 

Dr. med. Heidi Zinggeler Fuhrer, Chur
Dr. med. Rolf Temperli, Bern

1 Schmoker R. Qualitätssicherung. Schweiz Ärzte
zeitung. 2015;96(41):1478–9.

Qualitätssicherung der Fahreignungs-
untersuchung
Zum Beitrag «Neuerungen durch  
Via sicura» [1]
Die im Beitrag den Hausärzten auferlegten 
 Erschwernisse zur Beurteilung der Fahreig
nungsuntersuchung kann nicht die Lösung 
sein, denn sie ist zur «Qualitätssicherung der 
Fahreignungsuntersuchung» ein untaugliches 
Mittel. Ich konnte s. Z. den damaligen Direk
tor des UVEK Bundesrat Moritz Leuenberger 
davon überzeugen, dass die Untersuchung, 
trotz politischer Vorstösse (Nationalrat Dr. 
med. Bürgi, Chefarzt in Interlaken), bei den 
Hausärzten am besten aufgehoben sei. Unter 
ärztlicher Leitung hatten wir 150 bewährte 
Fahrlehrer und ehemalige Experten ausge
bildet, um in Grenz und Zweifelsfällen der 
hausärztlichen Untersuchung mit einer frei
willigen Probefahrt die Fahrkompetenz des 
Patienten zu klären. Bei einer schriftlichen 
Umfrage an 4000 Hausärzte hatten 87 Pro
zent der antwortenden Mediziner ausseror
dentlich positiv reagiert. Dies natürlich nicht 
gerade zur Freude der Rechtsmedizin IRM und 
der Strassenverkehrsämter. Bei Frau Bundes
rätin Doris Leuthard gegen die von der ASTRA 
geforderte verschärfte «Astronautenunter
suchung» interveniert, versprach sie «Augen
mass» walten zu lassen – was sie dann auch 
tat!
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Neuerungen durch Via sicura. Schweiz Ärzte
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Fragwürdiger Dogmatismus
Ich möchte den sehr korrekten Artikel von  
Dr. Rouven Porz über Moralvorstellungen und 
die ärztliche Berufsrolle [1] mit einem Beispiel 
illustrieren.
Als pensionierter Augenarzt bin ich bei Exit 
Konsiliararzt. Die Aufgabe des Konsiliararztes 
ist es, ein Rezept für Pentobarbital auszu
stellen, wenn der Hausarzt dies nicht tun will. 
Selbstverständlich geschieht dies erst nach 
der Beurteilung der Urteilsfähigkeit des Pa
tienten oder der Patientin. Nun zu meinem 
Beispiel:
Eine 70jährige Patientin leidet an einer pro
gredienten supranuklearen Paralyse und bit
tet ihren Hausarzt, ihr dabei zu helfen, ihr 
 Leben zu beenden. Der anthroposophisch aus
gebildete Kollege bestätigt in seinem Zeugnis 
die Diagnose und auch das intakte Urteilsver
mögen der Frau. Nach Angaben der Patientin 
weigert er sich aber, für Exit ein Rezept für 
Pentobarbital zu schreiben. Er versichert ihr, 
dass sie alle die Leiden, die sie mit einem ver
frühten Sterben umgehen wolle, nach ihrem 
Tode dreimal stärker nacherleben werde. Ich 
habe der Patientin erklärt, dass Fegefeuer und 
Hölle keine wissenschaftliche Existenz haben 
und somit in der medizinischen Argumenta
tion keinen Platz finden. Die Argumentation 
des Kollegen, der in keiner Weise der Patientin 
hilft, betrachte ich als moralischen Sadismus.
Ich habe das Rezept ausgestellt.
Ich hoffe, der anthroposophische Kollege liest 
die Schweizerische Ärztezeitung und antwortet 
auf diesen Leserbrief.

Prof. Dr. med. Christophe Huber, Forch

1 Porz R. Werte, Moralvorstellungen und Berufsrol
len. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(42):1533–6.

Kosten dämpfen ohne Verlust  
von Qualität
In Ergänzung zum Leserbrief von Prof. Dr. med. 
Theodor Abelin zu diesem Thema [1] und dem 
Appell, das BAG solle sich um die Verbesse
rung des Krankenversicherungssystems in 
der Schweiz kümmern, würde ich im Franchi
senbereich Folgendes vorschlagen. 
Die Franchise sollte nicht die ersten 300 Fran
ken dem Patienten aufbürden, sondern im 
Sinne einer aufgeschobenen Franchise erst 
die zweiten 300 Franken. Das würde sozial 
schwächere Patienten weniger daran hindern, 
ärzt lichen Rat einzuholen oder eine einfache 
 Behandlung machen zu lassen. Gleichzeitig 
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würde es eine gewisse Hemmschwelle für 
 unnötige weitere Untersuchungen darstellen.
Wenn schon etwas geändert werden könnte, 
hätte ich noch einen weiteren Vorschlag. Die 
Franchise sollte nicht wie bis anhin stur am 
1.1. des Jahres neu zu laufen beginnen, sondern 
bei jedem Versicherten jeweils am ersten Tag 
des Monats nach seinem Geburtstag. Das 
hätte den Effekt, dass nicht alle Versicherten 
gleichzeitig die Ärzte und Spitäler gegen Ende 
Jahr noch mit Aufträgen eindecken, weil sie ja 
die Franchise schon überschritten haben und 
es jetzt nichts mehr kostet. 
Kosten dämpfen ohne Verlust von Qualität!

Dr. med. Anton Kälin, Bülach

1 Abelin T. Gesundheitliche Wirkung hoher Franchi
sen. Schweiz Ärztezeitung. 2015;96(43):1651.

Resignierte Psychiatrie?
Der Mensch ist mehr als «die Summe 
einzelner Funktionen der Psyche»
Zurzeit besteht die Tendenz, die Erkenntnisse 
Bleulers wegzulassen und – eigentlich sträf
licherweise – gerade die «Bleuler’sche Erkran
kung» erneut als nicht heilbar zu betrachten, 
z.B. indem sie betreffend Verlauf Affektionen 
wie der chronischen Hypertonie oder Dia
betes Typ II gleichgesetzt wird. Durch diese 
«Hintertür» scheint die Psychiatrie ein sol
ches Krankheitsverständnis nicht mehr an 
den grundlegenden, wenn nicht richtungs
weisenden Beobachtungen und Postulaten 
E. Bleulers zu messen und wieder «krank
heitsbewahrend» zu werden. Was seinerseits 
ungesund scheint. 
Bei der Bleuler’schen «schizophrenen Störung» 
erkrankt das menschliche Ego, das Aufsichts
person für das Es ist. Bei erkrankungsbeding
ter Schwächung der Aufsichtsmöglichkeit/ 
fähigkeit ist das Es sich selbst überlassen und 
vermisst einerseits das eigene Beaufsichtigt
werden, ist jedoch anderseits jetzt ungebun
den und beginnt das krankheitshalber wehr
lose Ego zu belästigen und dadurch an der 
gesundheitlichen Erholung zu hindern. Ten
dentiell ergibt sich bereits dadurch eine 
krankheitsbewahrende, die Gelegenheit zur 
gesundheitlichen Erholung beengende Wir
kung; indem das Es der krankheitsgeschwäch
ten Person der Betroffenen (dem Ego) zusetzt 
und sie für seine Zwecke zu instrumentalisie
ren versucht. E. Bleulers Verdienst besteht 
dar in, dass er grundsätzlich von einer restitu
tio der psychischen Gesundheit ausging, also 
gerade nicht von lebenslanger Betroffenheit 
wie etwa bei Hypertonie oder Altersdiabetes. 
Dies brachte der vormals verstaubten, «kusto
dial»(auf)bewahrenden Psychiatrie etwas 
wie frischen Wind oder einen gesunden Geist. 

Wenn Kranksein als Schutzlosigkeit, als wegen 
geschwächter Gesundheit verständlicherweise 
Kapitulierenmüssen des betroffenen Egos 
 (gegenüber dem Es) aufgefasst werden könnte, 
würde womöglich auch das Interesse an der 
Psychiatrie bei Assistenzärzten und Mit ar
beiter/innen (sowie bei Studenten) wie zu 
 Bleulers Zeiten steigen. 

Med. pract. Peter Süsstrunk Seewis

Irreführung durch Apotheke
Am 21. Oktober lese ich in Kleinwabern am 
Eingang zu einer AmavitaApotheke: «Herz
Check, Fr. 49.–». Auf meine Frage, aus was er 
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 bestehe, erhalte ich die Antwort: Blutdruck, 
Bauchumfang, Cholesterol. 
Das ist Irreführung des Kunden, denn 1. ist 
das kein «HerzCheck», und 2. wähnt sich  
der Kunde, fallen die Messwerte normal aus, 
Herzgesund. Dabei könnte er an einem nor
mokarden Vorhofflimmern, an einem bifas
zikulären Block, an einer Aortenstenose usw. 
leiden. 
Solche Irreführungen eines Kunden durch 
Apotheken sollen verboten werden. Wahr
scheinlich ist dafür die Schweiz. Ärztegesell
schaft und das BAG zuständig. Der Preis von 
Fr. 49.– ist verdächtig.
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Alle Studienergebnisse müssen öffentlich zugänglich sein! 
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